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Betreuungsrelation

Einer der entscheidenden Faktoren für eine qualitative Lehre ist das Verhältnis von
Lehrenden und Lernenden.

1. Wie ist die Betreuungsrelation zwischen Studierenden und
a) wissenschaftlichen Personal
b) Dozentinnen und Dozenten
c) Professorinnen und Professoren
(bitte nach Hochschulen und Studiengängen aufschlüsseln)

2. Wie haben sich diese Relationen in den letzten fünf Jahren entwickelt?

3. Gibt es bezüglich der Betreuungsrelation eine Zielsetzung der Landesregie-
rung bzw. eine Empfehlung seitens des Bundes, der KMK, der HRK, des Wis-
senschaftsrates oder einer ähnlichen Institution? Wenn ja, wie genau sehen
diese aus?

4. Sollte  Brandenburg  die  Relationen  in bestimmten  Bereichen  nicht  erfüllen,
welche Maßnahmen hat die Landesregierung bisher unternommen, um dies
zu beheben?

5. Welche Folgen hat nach Einschätzung der Landesregierung eine dauerhafte
Unterschreitung einer empfohlenen oder als günstig erachteten Betreuungs-
relation?

6. Wie  ist  die  Betreuungsrelation  zwischen  Promotions-Studierenden  und  be-
treuenden Professoren  (bitte nach Hochschule und Studiengang aufschlüs-
seln)?

Datum des Eingangs: 21.11.2005 / Ausgegeben: 28.11.2005



Namens  der  Landesregierung  beantwortet  die  Ministerin  für  Wissenschaft,  For-
schung und Kultur die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:
Wie ist die Betreuungsrelation zwischen Studierenden und
a) wissenschaftlichen Personal
b) Dozentinnen und Dozenten
c) Professorinnen und Professoren
(bitte nach Hochschulen und Studiengängen aufschlüsseln)

Zu Frage 1:
Aufgrund der Lehrverflechtungen lässt sich das Lehrpersonal in der Regel nicht ein-
zelnen Studiengängen zuordnen, es wird deshalb auf Fächergruppen Bezug genom-
men. Nach § 33 (1) BbgHG stellen „Dozentinnen und Dozenten“ keine eigenständige
Personalkategorie dar, so dass hierfür keine Relation zu den Studierenden angege-
ben wird. Die Relationen des wissenschaftlichen Personals und der Professorinnen
und Professoren zu den Studierenden sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Frage 2:
Wie haben sich diese Relationen in den letzten fünf Jahren entwickelt?

Zu Frage 2:
Die Relationen der letzten fünf Jahre sind der Tabelle 1 zu entnehmen.

Frage 3:
Gibt es bezüglich der Betreuungsrelation eine Zielsetzung der Landesregierung bzw.
eine Empfehlung seitens des Bundes, der KMK, der HRK, des Wissenschaftsrates
oder einer ähnlichen Institution? Wenn ja, wie genau sehen diese aus?

Zu Frage 3:
Die Landesregierung strebt in Übereinstimmung mit allgemeinen Empfehlungen des
Wissenschaftsrats  günstige  Betreuungsrelationen  an.  Überschreitet  die  Studien-
nachfrage die vorhandene Studienplatzkapazität sind nach § 27 (1) BbgHG Zulas-
sungsbeschränkungen zu erlassen. Hierbei sind die Hochschulen durch die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts und nach § 27 (2) BbgHG zu einer er-
schöpfenden  Nutzung  der  vorhandenen  Ausbildungskapazität  verpflichtet.  Unter
Höchstlastbedingungen können daher  keine günstigeren  Betreuungsrelationen er-
reicht werden. In einigen Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen z.B.  in
den  Natur-  und  Ingenieurwissenschaften  sind  die  Betreuungsrelationen  auch  im
Ländervergleich günstig.

Frage 4:
Sollte Brandenburg die Relationen in bestimmten Bereichen nicht erfüllen,  welche
Maßnahmen hat die Landesregierung bisher unternommen, um dies zu beheben?

Zu Frage 4:
Da es keine konkreten Empfehlungen für Betreuungsrelationen gibt, kann die Frage
so nicht beantwortet werden.



Frage 5:
Welche Folgen hat nach Einschätzung der Landesregierung eine dauerhafte Unter-
schreitung einer empfohlenen oder als günstig erachteten Betreuungsrelation?

Zu Frage 5:
Davon ausgehend, dass die Betreuungsrelation durch die Relation Zahl der Studie-
renden je Professur bzw. Stelle für wissenschaftliches Personal gegeben ist, würde
eine  Unterschreitung  eine  günstige  Betreuungsrelation  bedeuten,  was  ja  wün-
schenswert wäre. Vermutlich zielt die Frage aber auf den Fall der Überschreitung.
Hierzu ist festzustellen, dass Betreuungsrelationen unter dauerhafter Höchstlast we-
der für die Studierenden noch für die Lehrenden optimale Ausbildungsbedingungen
darstellen.

Frage 6:
Wie ist die Betreuungsrelation zwischen Promotions-Studierenden und betreuenden
Professoren (bitte nach Hochschule und Studiengang aufschlüsseln)?

Zu Frage 6:
Im Falle von Promovenden ist die Angabe einer formalen Betreuungsrelation im Sin-
ne von Promotions-Studierenden je Professur nicht sinnvoll, da in der Regel ein wis-
senschaftliches  Betreuungsverhältnis,  üblicherweise  durch  einen  Professor  oder
eine Professorin, begründet und erklärt werden muss.
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